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1 Die Höhe der Akontozahlung soll maximal zwei Monatsbetreffnisse der Kosten für die Pension, der Kosten für die 
Betreuung (nicht KVG -pflichtige Pflege -  und Betreuungsleistungen) und des Anteils des Bewohners an den Pflegekosten 
umfassen. Dies entspricht dem System des tiers payant.  
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